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 Veröffentlicht am 19.03.2002

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

EStG 1972 §27 Abs1 Z4;

EStG 1988 §27 Abs1 Z4;

UStG 1972 §4 Abs1;

Rechtssatz

Verzugszinsen stellen umsatzsteuerlich keine Gegenleistung für eine steuerbare Leistung des Geschädigten dar. § 27

Abs 1 Z 4 EStG setzt einen derartigen Leistungsaustausch für die Besteuerung von Kapitaleinkünften nicht voraus.
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